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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/31/BGD  Tel. 86 2147 Herr Georg Biermann 31/125/2011 
 
Baumschutzverordnung der Stadt Erlangen 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

20.09.2011 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
- / - 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. Die Anfrage von Herrn Stadtrat Thaler in der Sit-
zung des UVPA’s vom 12. Juli 2011 (TOP 8.3 der Niederschrift) ist damit beantwortet. 
  
 
 

II. Sachbericht 
 
Die Baumschutzverordnung der Stadt Erlangen sieht keine besondere Regelung für Birken und 
Pappeln vor. Birken und Pappeln werden zwar allgemein als Flachwurzler bezeichnet, jedoch sind 
beide Baumarten in der Lage, auch tiefgehende Wurzeln zu bilden. Dies wird bei Verwurzelungen 
von tiefliegenden Abwasserkanälen immer wieder festgestellt. 
 
Grundsätzlich besitzt jedes Wurzelsystem ein ausgewogenes Verhältnis zu den oberirdischen Tei-
len des Baumes, das erforderlich ist, um eine ausreichende Standfestigkeit gewährleisten zu kön-
nen. Jedoch kann es zu Sturmschäden kommen, die in den meisten Fällen durch schadhafte Wur-
zeln verursacht sind. Allerdings können auch gesunde Bäume bei starken Stürmen umstürzen, 
ohne dass dies vorher zu erkennen gewesen wäre. In der Rechtsprechung wird dies als allgemei-
nes Lebensrisiko bezeichnet, das sich nicht vermeiden lässt. 
 
Aus diesen Gründen sieht das Umweltamt keine Möglichkeit, in der Baumschutzverordnung auf 
das Wurzelsystem einzelner Baumarten besonders einzugehen. 
  
   
 
 
  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


